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Hinter dem hier zu besprechenden Buch steht der
Geist von keinem geringeren als Fergus Millar, ge-
nauer sein vielfach kritisiertes1, doch auch schul-
bildendes Buch von 1977 über den „Emperor in
the Roman World“ (Neuauflage 1992); in diesem
hatte der Oxforder Althistoriker minutiös heraus-
gearbeitet, wie wenig aktiv-konzeptionell und wie
sehr lediglich auf Zuruf hin reagierend der römi-
sche Kaiser des Prinzipats ohne großen bürokra-
tischen Apparat regieren konnte. Darum geht es,
30 Jahre später, auch in dem vorliegenden Buch:
Wie wurde das kaiserzeitliche Imperium Roma-
num denn nun wirklich regiert, allerdings – hierin
sich von Millar entfernend – „Prinzipat-Dominat“-
übergreifend für die gesamte Kaiserzeit von Au-
gustus bis Justinian? Hervorgegangen aus einer
Marburger Tagung im Jahre 2004, dargebracht zu
Ehren von Malcom R. Errington von seinen Freun-
den und Schülern, publiziert in den „Millennium-
Studien“ enthält der umsichtig von Hans-Ulrich
Wiemer herausgegebene Band neben einer aus-
führlichen Einleitung zum Thema (S. 1–39) vom
Herausgeber insgesamt zehn Beiträge, von denen
je fünf die frühe bzw. die spätantike Kaiserzeit be-
trachten. Die Autoren, ausnahmslos ausgewiese-
ne Spezialisten der Kaiserzeit und der Spätanti-
ke, repräsentieren eine fruchtbare Spannbreite zwi-
schen „Millaristen“ und Millar-Kritikern. Ihr Zu-
gang zum Thema ist punktuell: Mehr oder weni-
ger deutlich wird jeweils gefragt, wie die Verwal-
tung in den etwa 500 Jahren zwischen Augustus
und Justinian funktionierte bzw. wie sie sich ent-
wickelte.

Vor einer Gesamtwürdigung möchte ich zu-
nächst die einzelnen Aufsätze kurz vorstellen: Ko-
stas Buraselis wird man gewiss nach seinem Bei-
trag über den Regierungsstil Hadrians als deut-
lichsten Kritiker Millars (jedenfalls von den Teil-

1 Gewiss ist es nicht so unumstritten, wie es jetzt die Herausge-
ber von Millars Aufsätzen herausstellen: vgl. Cotton, Hannah
M.; Rogers, Guy M. (Hrsg.), Fergus Millar, Rome the Greek
World, and the East, Bd. 3: The Greek World, the Jews, and
the East, Chapel Hill 2006, S. VII: „The Emperor in the Ro-
man World is now the dominant scholarly model of how the
Roman Empire worked in practice“.

nehmern der Tagung) einstufen. In bewusster Aus-
einandersetzung mit dessen These untersucht er
die athenische Politik des Kaisers an vier gut über-
lieferten Einzelbeispielen. Dabei stellt er über-
zeugend fest, dass Hadrian sehr wohl initia-
tiv wurde, aktiv und weit über das Millarsche
„petition-and response“-Modell hinausgehend re-
gierte. Auch Matthäus Heil möchte in seiner Un-
tersuchung des Bürgerkriegs zwischen Septimius
Severus und Clodius Albinus ein differenzierte-
res Kaisertum-Bild entwickeln, eines, das eher an
Theodor Mommsen (Nachfolgeproblematik) und
Egon Flaig (Akzeptanzsystem) als an Millar er-
innert. Er kann nachweisen, wie stark die Struk-
tur des römischen Kaisertums gerade von man-
gelnder Definition abhängig war, wie sehr sich da-
bei so unterschiedliche Auffassungen wie die des
Severus und die seines Widersachers Albinus auf
das politische „Programm“ selbst auswirken muss-
ten; nebenbei liefert Heil chronologische Korrek-
turen an der Verleihung des Titels mater castrorum
an Iulia Domna (14. April 196 statt 195) sowie
an der Caesar-Erhebung Caracallas (Frühjahr 196
statt 195).

Andrea Jördens beschäftigt sich nicht mit dem
Kaiser, sondern mit dem Regierungsstil des rö-
mischen Statthalters am Beispiel des praefectus
Aegypti. Doch setzt sich auch dieser Aufsatz mit
dem Buch Millars auseinander: Anhand des um-
fangreichen papyrologischen Materials erörtert die
Autorin differenziert die Kompetenzen und das
Vorgehen der ritterständischen Präfekten, die kei-
nesfalls eine Sonderstellung im Statthalterwesen
der Kaiserzeit eingenommen hätten. Sie übernah-
men die patronale Fürsorgepolitik der Kaiser, was
an den Einleitungstexten wichtiger Papyri aus dem
1. (Ti. Julius Alexander) und dem 2. Jahrhundert
bewiesen wird. Der darin auftauchende Kernbe-
griff pronoia weist terminologisch in die Zukunft –
vorausplanendes Handeln, um Missstände erst gar
nicht offenbar werden zu lassen. In Schlusssätzen
wie: „[. . . ] der beste Beweis für das ungebrochene
Vertrauen der Bevölkerung in die römische Admi-
nistration und ihre Bereitschaft, aber auch die Be-
fähigung, diesen von ihr vertretenen Prinzipien im-
mer wieder Geltung zu verschaffen“ erkennt Jör-
dens wesentliche Grundlagen der römischen Ver-
waltung, die in dieser Form freilich wohl auch Mil-
lar nicht leugnen würde. Noch mehr dürfte frei-
lich Christian Marek und sein Beitrag über „Stadt,
Bund und Reich in der Zollorganisation des kaiser-
zeitlichen Lykien“ Millars Gnade finden. Kern des
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Beitrags (der übrigens aus einem jüngst erschiene-
nen Buch des Autors zu den Inschriften aus Kau-
nos hervorging) ist die durch eine Neulesung eines
seit 1954 bekannten Zollgesetzes aus Kaunos von
Marek entwickelte römisch geregelte Organisation
der Zolleinziehung in der Provinz Lycia über den
lykischen Bund und städtische Kompetenzen, die
mit der gänzlich römisch organisierten Zollverfas-
sung der Provinz Asia verglichen wird. Beide un-
terscheiden sich fundamental: In Asia findet sich
eine starke römische Durchdringung, in Lykien hat
sich Rom dagegen des bestehenden Systems be-
dient – ebenfalls ein typisch römisches Vorgehen,
das half, sich eigene Verwaltungen zu ersparen.

Auch Kai Ruffings Untersuchung über städti-
sche Wirtschaftspolitik am Beispiel der Emporia
harmoniert mit Millars Modell: Ruffing erweist,
dass die kleinasiatischen Städte (nicht aber der
Kaiser) während der römischen Kaiserzeit regel-
rechte „Wirtschaftspolitik“ betrieben, wie sie nach
moderner Definition als „Gestaltung des Wirt-
schaftsablaufes, der Wirtschaftsstruktur und der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch staat-
liche Beschlußorgane“ verstanden wird (S. 125).
Medium dazu waren die Emporia, Handels- und
Wirtschaftsplätze, auf städtischem Territorium ge-
legen und den Städten administrativ unterstellt, de-
nen sie zusätzliche Einkünfte sicherten und durch
eine Ausweitung ihrer Wirtschaftszone zudem die
Versorgung gewährleisteten. In diesem Zusam-
menhang behandelt Ruffing bewunderungswürdig
alle Zeugnisse inschriftlicher Art und vergleicht
die Ergebnisse mit anderen Regionen (etwa Thra-
kien) des Reichs. Den Nachweis, dass die Emporia
auf städtische Initiative gegründet wurden, kann
Ruffing allerdings nicht erbringen.

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich
dann mit der Spätantike. Den Anfang macht Mar-
tin Drehers Studie über die Ursprünge des Kir-
chenasyls und die diesbezügliche Gesetzgebung
Theodosius’ II. Darin betont Dreher überzeugend
die Eigenständigkeit des Kaisers und die divergie-
renden Interessen von Staat und Kirche am Bei-
spiel des Asylrechts, das nach Dreher erst 431
unter Theodosius II. eine rechtlich verbindliche
Form angenommen habe. Theodosius verortet sich
in seinem Gesetzestext in der Tradition vorchrist-
licher Asylie, während umgekehrt die kirchliche
Seite – repräsentiert durch Augustins de civitate
dei – dieses Asyl als spezifisch christlich erken-
nen möchte. Wiewohl also Theodosius ausdrück-
lich aus Anlass eines konkreten Falles eine alte

Forderung der Kirche aufnimmt, ist ihre Begrün-
dung und Durchführung anders, als es die kirchli-
che Seite sieht. An diesem Beispiel zeigt sich (vgl.
Wiemer, S. 34), wie die Reaktion auf einen kon-
kreten Fall zu einer weiterführenden, konzeptio-
nell verankerten Politik führen konnte; beide Re-
gierungsarten fließen also ineinander – womit wir
wieder bei Millar wären, allerdings auf die Spätan-
tike angewendet.

Schwieriger wird die Ausrichtung auf das Ge-
neralthema des Buches bei Dirk Henning, der
sich mit dem ersten „griechischen Kaiser“, näm-
lich Procopius Anthemius, und seinem Scheitern
auseinandersetzt. Es geht hier in erster Linie um
die Bewertung des Anthemius (467–472), eines
von Leo I. eingesetzten Kaisers für den Westen,
der nach der modernen Forschung die mittelal-
terliche Kontroverse zwischen dem Westen und
Byzanz vorwegnimmt. Für Henning reichen dazu
aber die Quellen (nur zwei Texte) nicht aus, viel-
mehr vermutet er hinter dem letztendlichen Schei-
tern des Anthemius den Gegensatz zwischen Kai-
ser und Heermeister (Ricimer). Dennoch berei-
ten offenkundig viele Maßnahmen des Anthemius,
der die italischen Eliten und auch Ricimer verär-
gerte, den Antagonismus Griechen-Römer zumin-
dest vor. Hartmut Leppin befasst sich sodann mit
den Anfängen der Kirchenpolitik Justinians. Da-
bei stellt er zwei Phasen justinianischer Kirchen-
politik heraus: eine von einer „reaktiven Grund-
haltung“ geprägte in den Jahren 527–536 sowie
eine diese transzendierende Phase mit eher „akti-
ver“ Ausrichtung. Leppin begründet gegen Teile
der Forschung diese Einteilung durchaus plausi-
bel und auf der Basis der Quellen und kann über-
zeugend herausarbeiten, wie die harte antihäreti-
sche (und anti-jüdisch-samaritanische) Politik Jus-
tinians gerade den Ausgleich zwischen Miaphy-
siten und Chalcedoniern vorantreibt, indem ein
beiden gemeinsamer Gegner regelrecht konstruiert
wird, und wie sich der Kaiser dabei als „demüti-
ger“, lernbereiter Zuhörer präsentiert. Andererseits
zeige die seit 536 zu beobachtende teilweise Än-
derung seiner politischen Methoden, dass es ge-
rade diese „Aktivität“ war, die zur Erfolglosigkeit
führte. Hier findet sich das Millarsche Konzept in
den ersten neun Regierungsjahren des Kaisers; sei-
ne Missachtung führt letztlich das Scheitern Justi-
nians herbei (vergleiche Wiemer, S. 36).

Einer noch größeren Aufgabe stellt sich Sebas-
tian Schmidt-Hofner, der sich der städtischen Fi-
nanzautonomie im spätrömischen Reich angenom-
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men hat. Sein Ziel ist es, die Epochenscheide zwi-
schen Prinzipat und Spätantike, diesmal im Be-
reich der Finanzautonomie der Städte, gänzlich in
Frage zu stellen. Die neuere Forschung, zementiert
durch Jones, gehe von einer „Totalenteignung“ der
Städte Anfang des 4. Jahrhunderts unter Konstan-
tin aus. Dafür gebe es jedoch keinen positiven Be-
leg. Zwar habe Julian in einem Edikt die Rückgabe
der publicae possessiones verfügt, hier seien aber
Tempelbesitzungen in Stadteigentum gemeint, die
der Apostat Julian zurückgegeben habe. Anhand
einer neu interpretierten ephesischen Inschrift, die
einen Erlass des Valens an Eutrop enthält, wird
eine vermehrte Flexibilität des Staates herausge-
arbeitet, die der Zwangsenteignungsthese und da-
mit überhaupt der Epochenscheide zwischen frü-
her und später Kaiserzeit den Garaus machen soll.
Dieses Konstrukt, in Teilen durchaus überzeugend,
nutzt Schmidt-Hofner allzu vehement zu einem
Rundumschlag gegen Niedergang und Zäsur; seine
Thesen (S. 248) greifen dabei in ihrer Zuspitzung
nicht vollumfänglich.

Schließlich kommt noch einmal der Herausge-
ber, Hans-Ulrich Wiemer, mit einer Studie über
die Bewältigung von Versorgungskrisen im spät-
römischen Reich zu Wort. Dieses Thema ist gut
gewählt, weil die Versorgung neben der Steuerer-
hebung und dem Gericht von jeher ein klassisches
Feld staatlicher Aktivitäten darstellt. Wiemer geht
kritisch von der These Jean Durliats2 aus, dass in
jeder größeren östlichen Stadt staatliche Brotver-
teilungen vorgenommen wurden. Konkret wendet
er sich dem gut bezeugten Verfahren zu, das um
500 in Edessa zur Anwendung kam, als es dort zu
Hungersnöten kam (Josua Stylites). Die Interpreta-
tion ergibt hier, immer mit Blick auf Millar: Es gab
zu keinem Zeitpunkt einen Wohlfahrtsstaat moder-
nen Zuschnitts, die Intensität staatlichen Handelns
nahm aber zu.

Der Band bietet somit eine bunte Vielfalt von
Themen zur Staatlichkeit in der römischen Kaiser-
zeit. Es wäre vielleicht schwierig, überhaupt ein ei-
nigendes Band zu entdecken, wenn sich nicht der
Herausgeber gleich zu Beginn des Buches dieses
Problems angenommen hätte: In seinem ausführ-
lichen einleitenden Beitrag referiert Hans-Ulrich
Wiemer moderne Forschungsentwicklungen zum
Hauptthema des Tagungsbandes. Den Staatsbegriff
als geeignet vorausgesetzt, werden zunächst die
Thesen von Mommsen zur Kaiserzeit – die Dyar-

2 Durliat, Jean, De la ville antique à la ville byzantine. Le pro-
blème des subsistances, Paris 1990.

chie, die Institutionalisierung des Prinzipats sowie
die Gegenüberstellung von Prinzipat und Dominat
– verabschiedet. Die erste Referenz ist hier, wie
bereits ausgeführt, Fergus Millars Buch und sei-
ne Auffassung von der Regierung als ein „petition-
and-response“-Modell, das trotz vielfältig geäu-
ßerter Kritik in der Tat wegweisend war und zu-
dem breit rezipiert, wenn nicht akzeptiert worden
ist. Sodann folgt ein Blick auf die Spätantike, auf
die Problematik des „Zwangsstaats“ und die Deu-
tung der Rechtsquellen: Wie weit reichen die ein-
zelnen Verfügungen? Besagen ihre Wiederholun-
gen, dass Realität und Gesetz nicht im Einklang
stehen? Der dritte Referenz-Punkt ist die momm-
sensche Scheidung zwischen Prinzipat und Domi-
nat, die von Kapazitäten wie Michael Rostovtzeff
übernommen und zunächst nur behutsam kritisiert
(Ernst Stein), dann aber angegriffen wurde (An-
dreas Alföldi und Jochen Bleicken). Das Kaiser-
tum, so die Kritiker, eigne sich nicht zur Periodi-
sierung (S. 26). Für Wiemer steht nun die Frage im
Vordergrund, „ob sich Form und Intensität staatli-
cher Regulierung zwischen früherer Kaiserzeit und
Spätantike grundlegend gewandelt hat“ (S. 26).
Die heutige Forschung hat sich der Entstehung bü-
rokratischer Formen zugewandt: Peter Eich setz-
te seine Zäsur in das 3. Jahrhundert, Christopher
Kelly separierte wieder frühe und späte Kaiserzeit
in dieser Frage.3 In Wiemers Betrachtungen fehlt
allerdings die Diskussion um das Akzeptanzsys-
tem Egon Flaigs4, das neue Perspektiven eröffnet
hat. Auch die Frage nach der „christlichen Unter-
scheidung“ (frei nach Jan Assmann) wird zurück-
gestellt – wie wirkte sich die Christianisierung des
Reiches auf die Regierungspolitik aus? Besonders
gelungen ist andererseits Wiemers Zusammenfas-
sung der Beiträge, die mit Blick auf die zentra-
le Fragestellung hin kenntnisreich vorgenommen
wird. Diesen einleitenden Beitrag sollte man also
unbedingt lesen, wenn man von diesem Sammel-
band über die Einzelfälle hinaus Gewinn erzielen
möchte.

Beeindruckend sind zum einen die Experimen-
tierfreude, ein Thema, das man „eigentlich“ sinn-
voll nur monographisch und aus einer Feder be-
handeln kann, perspektivenreich über Einzelfall-

3 Eich, Peter, Zur Metamorphose des politischen Systems in
der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer „personalen
Bürokratie“ im langen dritten Jahrhundert, Berlin 2005; Kel-
ly, Christopher, Ruling the Later Roman Empire, Cambridge
u.a. 2004.

4 Flaig, Egon, Den Kaiser herausfordern. Die Usurpationen im
Römischen Reich, Frankfurt am Main 1992.
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untersuchungen anzugehen, zum anderen die ver-
sammelte Kompetenz der ausgewiesenen Spezia-
listen und schließlich das Unterfangen des Her-
ausgebers, ein tragfähiges Paket aus der Vielheit
zu schnüren. Der Vorzug des Millarschen Konzep-
tes der kaiserzeitlichen Regierung besteht in ers-
ter Linie in seiner Funktion als heuristisches Mo-
dell für alle Formen von Machtausübung – ent-
weder es passt oder es passt nicht. Es ermöglicht,
die vermeintliche Zäsur von 312 zu relativieren,
zumindest im Hinblick auf die Regierungstätig-
keit des Kaisers; ein meines Erachtens sehr tragfä-
higes Ergebnis des Tagungsbandes. Insbesondere
die Beiträge Drehers und Leppins erweisen, dass
die Kaiser der Spätantike nicht nur „Erfüllungs-
gehilfen“ (Dreher) der christlichen Kirche waren,
sondern vielmehr eigenständige, umfassende Re-
gierungskonzepte entwickelten. Ebenso wichtig ist
die Erkenntnis, dass die innere Entwicklung des
Imperiums von einer latent zunehmenden Verein-
heitlichung (pace Schmidt-Hofner) geprägt war,
die jedoch nicht in einen wie auch immer gearte-
ten „Zwangsstaat“ mündete. Dieses Ergebnis wäre
wahrscheinlich weniger strittig, wenn man als Re-
ferenzpunkt nicht immer den modernen National-
staat, sondern vergleichbare Systeme der vorrömi-
schen Zeit heranziehen würde. Schließlich sorgte
die mangelnde strukturelle Festlegung des Kaiser-
tums dafür, dass jede einzelne Nachfolgeregelung
auch eine programmatische Seite hatte (vergleiche
Heil). Aus meiner subjektiven Sicht sind dies die
wichtigsten Ergebnisse eines Bandes, der durch
die einzelnen Beiträge wie seine gesamte Anlage
gewiss die Diskussionen um „Staatlichkeit“ (Wie-
mer setzt sich gleich zu Beginn mit diesem Begriff
auseinander) im Kaiserreich befördern wird. Kurz:
ein lesenswertes Buch.
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